
Restriktive Maßnahmen für 
59 Personen + 17 Organisationen

beschloss der EU-Rat am 15. Dezember 2025:
"... angesichts der destabilisierenden Aktivitä-
ten Russlands ..."
Damit unterliegen diese 59 Personen einer 
- vollständigen Vermögenssperre in der EU, 
- einem Einreiseverbot 
- und dem Verbot, dass EU-Bürger 



  oder Unternehmen ihnen Gelder 
  oder Ressourcen zur Verfügung stellen.

"EU im Abgrund der Gesetzlosigkeit"
- Gefährlicher Präzedenzfall
 Sanktionen gegen europäische Bürger er-

folgen rein administrativ, ohne Anhörung 
oder Gerichtsverfahren. 

- Vage Begriffe wie "Informationsmani-
pulation" erlauben es, politisch unlieb-
same Meinungen zu kriminalisieren.




